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Haushalt 2018; hier: Maßnahmenliste für den Stadtteil Adersbach 
Der Ortschaftsrat Adersbach beschließt einstimmig die für den Haushalt 2018 ge-
wünschten Maßnahmen im Stadtteil Adersbach. 
 
Prioritätenstufe 1: 

1. Ortsentwicklung: Gebiet Schützenstraße/Rauhöfer Weg; kurzfristige Entwick-
lung 

2. Radweg/Glasfaser-Erschließung 
3. Ortsentwicklung: Adersbacher Dreieck: 

a. Mittelstr. 33 – Abbruch und Vermarktung 
b. Mittelstr. 20 (Ochsen) – Grundstücksüberplanung und Zufahrtssituation 

4. Kindergartenangelegenheiten – vgl. List des Kindergartens 
5. Verkehrssituation Mittelstraße 

a. Verkehrsberuhigung 
b. Fußgängerüberweg 

6. Verwaltungsstelle Adersbach – Sanierungsarbeiten 
7. Ortsentwicklung: Ordnung des Verwaltungsstellen-Umfeldes 
8. Ortsentwicklung: Entwicklung Kirchhofweg 8 
9. Ortsentwicklung: Am Kiesrain/Beim Aurain – Umwidmung, Entwicklung Misch-

gebiet 
10. Grundstücksangelegenheiten: Geländeerwerb bei der MZH 

 
Prioriätenstufe 2: 

11. Tiefbaumaßnahmen: Verbesserung der innerörtliche Straßen (Talblickstraße, 
Am Biesingsrain) 

12. Friedhof Adersbach: Verbreiterung des Durchganges zum neuen Teil 
13. Tourismus: 

a. „Hohe Straße“ – Aussichtspunkt mit „Regionl-.Kompass“ (beste Aussicht 
Sinsheims) 

b. Kläranlage/ Technik 
14. Spielplatz „Am Biesingsrain“ – Neugestaltung 
15. Radwegeverbindung Richtung Bad Rappenau 
 
 
Vereinsförderung; hier: Sonderanträge im Stadtteil Adersbach 
Der Gemeinderat hat am 18.10.16 die „Richtlinie der Stadt Sinsheim zur 
Förderung der Vereine“ zum 01.01.2018 neu beschlossen. OV Hotz 
erläutert die finanziellen Auswirkungen für die Adersbacher Vereine 
(„Dauerbeleger“). Die „großen“ eingetragen Vereine profitieren von den 
Neuregelungen. Einige kleinere Gruppen, welche die städtischen 
Räumlichkeiten bisher kostenfrei nutzen konnten, müssen künftig Nut-
zungsgebühren zahlen, da sie der Förderung nicht unterliegen.  
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Förderung der kirchlichen Jugendarbeit ist bereits in der Regelung. 
An den Ortschaftsrat Adersbach wurden mehrere Sonderanträge herangetragen: 
 

1. Ev. Kirchengemeinde Adersbach 
a. Kindergottesdienst  -  Nutzung Bürgersaal wöchentlich sonntags eine Stunde 
b. Senioren  -  Nutzung Nebenraum MZH 4 Nachmittage/‘Jahr 
c. Einzelveranstaltungen  -  Nutzung MZH maximal 2 mal/Jahr (gemeinsame 

Dorfveranstaltungen Bergdörfer, z.B. Bibelwoche, Erntedank) 
 

2. Freundeskreis „zur Erhaltung der kirchlichen Gebäude in Adersbach“ 
 Nutzung Bürgersaal: einmal/Jahr für Generalversammlung 
 Nebenraum MZH: einmal/Jahr für Mostfest 

 
Der Verein setzt sich satzungsgemäß auch für den Erhalt der städtischen, denk-
malgeschützen, ortsbildprägenden Gebäude ein. 

 
3. Adersbacher Musikanten 

 Nutzung: Nebenraum MZH wöchentlich (Probenarbeit) 
 
Der Ortschaftsrat Adersbach befürwortet einstimmig alle Sonderanträge. Diese wer-
den Herrn Oberbürgermeister Jörg Albrecht bzw. der Verwaltung zur Prüfung und 
Entscheidung vorgelegt. 
 
 
Förderung für kulturellen, sportlichen und kirchliche Zwecke im Jahr 2017;  
hier: Förderung im Stadtteil Adersbach 
Bezugnehmend auf die geänderte Richtlinie zur Förderung der Vereine erfolgt in 
2017 letztmals die Vereinsförderung in der „altbekannten Weise“. Für Adersbach sind 
erneut 1200 € Förderung bereit. 
Der Ortschaftsrat beschließt einstimmig, den Großteil (900,--€) dem Konto der örtli-
chen Vereine zu übertragen, u.a. zur Restfinanzierung der sanierte/erneuerten Kü-
che in der MZH, welchen allen Nutzern zu Gute kommt. 
Die Schützenjugend (200,--€) und die Kindergottesdienstgruppe (100,--€) erhalten 
eine gesonderte Förderung. 
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